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Gesetz zur Digitalisierung 

baurechtlicher Verfahren 

Vom 20. November 2023 

Der Landtag hat am 8. November 2023 das folgende Ge­
setz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung der Landesbauordnung 
für Baden-Württemberg 

Die Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 5. März 2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juni 2023 
(GBl. S. 170) geändert worden ist, wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort »Gemeinde« durch 
das Wort »Baurechtsbehörde« ersetzt. 

bb) Es werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: 

» Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen 
sind gesondert zu beantragen. Die Baurechts­
behörde stellt die nach Satz 1 bis 3 eingereich­
ten Anträge und Bauvorlagen unverzüglich der 
betroffenen Gemeinde bereit.« 

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort »sind« das Wort 
»elektronisch« eingefügt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

»Im Kenntnisgabeverfahren hat die Baurechtsbe­
hörde innerhalb von fünf Arbeitstagen dem Bau­
herrn den Zeitpunkt des Eingangs der vollständi­
gen Bauvorlagen elektronisch in Textform zu be­
stätigen.« 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Sätzen 1 und 2 wird das Wort »Ge­
meinde« jeweils durch das Wort »Baurechts­
behörde« ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Die Gemeinde teilt der Baurechtsbehörde 
unverzüglich mit, ob ein Grund nach Satz 1 
Nummer 2 bis 4 vorliegt.« 

2. In § 54 Absatz 2 Nummer 1 wird nach dem Wort 
»Datumsangabe,« das Wort »elektronisch« einge­
fügt. 

3. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

»§ 55 

Benachrichtigung der Nachbarn und 
Beteiligung der Öffentlichkeit«. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

»Soll eine Abweichung, Ausnahme oder 
Befreiung von Vorschriften des öffentlichen 
Baurechts, die auch dem Schutz des Nachbarn 
dienen, erteilt werden, benachrichtigt die Ge­
meinde auf Veranlassung und nach Maßgabe 
der Baurechtsbehörde die Eigentümer angren­
zender Grundstücke (Angrenzer) innerhalb 
von fünf Arbeitstagen ab dem Eingang der 
vollständigen Bauvorlagen über das Bauvor­
haben.« 

bb) In Satz 2 Nummer 1 werden das Wort »schrift­
liche« gestrichen und nach dem Wort »Zu­
stimmungserklärung« die Wörter »in Text­
form« eingefügt. 

cc) Satz 3 wird aufgehoben. 

dd) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz I wird wie folgt gefasst: 

»Einwendungen sind innerhalb von vier Wo­
chen nach Zustellung oder sonstiger Bekannt­
gabe der Benachrichtigung bei der Gemeinde 
elektronisch in Textform oder zur Nieder­
schrift vorzubringen; für die Benachrichti­
gung gilt § 9 Absatz 1 des Onlinezugangsge­
setzes vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 
3138), das zuletzt durch Artikel 16 des Geset­
zes vom 28. Juni 2021 (BGBl. I S. 2250, 2261) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, entsprechend.« 

bb) In Satz 2 werden die Wörter »durch Zustel­
lung« sowie »und sonstigen Nachbarn« gestri­
chen. 

d) Absatz 3 wird aufgehoben. 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3. 

4. In § 56 Absatz 6 Satz 1 wird nach dem Wort »diese« 
das Wort »elektronisch« eingefügt. 

5. § 57 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

» Vor Einreichen des Bauantrags kann der Bauherr 
elektronisch in Textform beantragen, dass ein Be­
scheid zu einzelnen Fragen des Vorhabens elektro­
nisch in Textform erteilt wird (Bauvorbescheid).« 
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6. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

»Die Baugenehmigung wird in Schriftform 
oder elektronisch in Textform nach§ 126b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erteilt.« 

bb) Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

»Die mit Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvorlagen sind dem Antragsteller mit der 
Baugenehmigung zuzustellen oder nach Maß­
gabe des § 9 Absatz 1 des Onlinezugangsge­
setzes bekanntzugeben.« 

cc) Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

»Die Baugenehmigung ist auch Angrenzern 
oder sonstigen Nachbarn zuzustellen oder nach 
Maßgabe des § 9 Absatz 1 des Onlinezugangs­
gesetzes bekanntzugeben, deren Einwendun­
gen gegen das Vorhaben nicht entsprochen 
wird oder deren öffentlich-rechtlich geschützte 
nachbarliche Belange durch das Vorhaben be­
rührt sein können; auszunehmen sind solche 
Angaben, die wegen berechtigter Interessen 
der Beteiligten geheimzuhalten sind.« 

b) In Absatz 5 werden die Wörter »Übersendung ei­
ner Abschrift« durch das Wort »Bekanntgabe« er­
setzt. 

7. § 59 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 wird das Wort »zuzustellen« 

durch das Wort »bekanntzugeben« ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird nach dem Wort »Baurechtsbe­
hörde« das Wort »elektronisch« eingefügt. 

c) In Absatz 4 werden das Wort »schriftlich« gestri­
chen und das Wort »Gemeinde« durch das Wort 
»Baurechtsbehörde« ersetzt. 

8. In § 61 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter »Antrag 
in Textform« durch die Wörter »elektronisch in Text­
form gestellten Antrag« ersetzt und nach dem Wort 
»schriftlich« die Wörter »oder elektronisch in Text­
form« eingefügt. 

9. § 62 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

»Die Frist nach Absatz 1 kann auf elektronisch in 
Textform gestellten Antrag jeweils bis zu drei 
Jahre schriftlich oder elektronisch in Textform 
verlängert werden.« 

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

»Die Frist kann auf elektronisch in Textform ge­
stellten Antrag bis zu zwei Jahre verlängert wer­
den.« 

10. In § 67 Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort »recht­
zeitig« das Wort »elektronisch« eingefügt. 

11. In § 68 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter »Antrag 
in Textform« durch die Wörter »elektronisch in Text­
form gestellten Antrag« ersetzt. 

12. In § 69 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter »Antrag 
in Textform« durch die Wörter »elektronisch in Text­
form gestellten Antrag« ersetzt. 

13. § 77 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

»(5) Bis zum 31. Dezember 2024 können abwei­
chend von§ 53 Absatz 2, § 56 Absatz 6 Satz 1, § 57 
Absatz I Satz 1, § 61 Absatz 1 Satz 1, § 62 Absatz 2 
Satz 1, § 62 Absatz 3 Satz 2, § 68 Absatz 2 Satz 1 
sowie § 69 Absatz 4 Satz 2 Anträge und Bauvorlagen 
in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetz­
buchs eingereicht werden sowie abweichend von 
§ 59 Absatz 2 und § 67 Absatz 2 Satz I Mitteilungen 
in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetz­
buchs erfolgen. Die Baurechtsbehörde kann jedoch 
verlangen, dass Bauanträge und Bauvorlagen elekt­
ronisch in Textform einzureichen sind.« 

14. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 2 

Änderung der Verfahrens-
verordnung zur Landesbauordnung 

Die Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung vom 
13. November 1995 (GB!. S. 794), die zuletzt durch Arti­
kel 148 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GB!. 
2022 S. 1, 18) geändert worden ist, wird wie folgt geän­
dert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

c) Im neuen Absatz 2 werden die Angabe »Satz 1 
Nr. 1 « und die Wörter »nach Art und Anzahl« ge­
strichen. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird aufgehoben. 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

c) Der neue Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 3 werden das Wort »daß« durch 
das Wort »dass« und das Komma am Ende 
durch einen Punkt ersetzt. 

bb) Nummer 4 wird aufgehoben. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden die Ab­
sätze 1 bis 3. 

c) Der neue Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

»Bauanträge und Bauvorlagen sind elektro­
nisch in Textform in archivfähigem Portable 
Document Format (pdf/A) zu übermitteln.« 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter »und Dateistruktu­
ren« gestrichen und nach dem Wort »vorge­
ben« die Wörter »; sie kann verlangen, dass 
Bauanträge und Bauvorlagen über einen von 
ihr benannten Onlinedienst einzureichen sind« 
eingefügt. 

cc) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

»Die Sätze I und 2 gelten nicht, soweit Anträge 
und Bauvorlagen nach Maßgabe des § 77 Ab­
satz 5 LBO in nicht elektronischer Textform 
eingereicht werden.« 

d) Im neuen Absatz 3 wird nach dem Wort »der« das 
Wort »elektronischen« eingefügt. 

4. § 16 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

»§ 2 Abs. 2 gilt entsprechend.« 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

STUTTGART, den 20. November 2023 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

KRETSCHMANN 

STROBL DR. BAYAZ 

SCHOPPER ÜLSCHOWSKI 

WALKER DR. HOFFMEISTER-KRAUT 

LUCHA GENTGES 

HERMANN HAUK 

RAZAVI BOSCH 

Verordnung des Justizministeriums 

zur Aufhebung und Einrichtung 

von Grundbucheinsichtsstellen 

Vom 14. November 2023 

Aufgrund von § 35a Absatz I Satz I und 2 des Landes­
gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 12. Fe­
bruar 1975 (GB!. S.116), das zuletzt durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2022 (GB!. S. 617, 622) ge­
ändert worden ist, wird verordnet: 

§ 1 

Aufhebung 

Die Grundbucheinsichtsstellen bei der Stadt Möckmühl 
und bei den Gemeinden Mietingen sowie Zell unter Ai­
chelberg werden aufgehoben. 

§ 2 

Einrichtung 

Bei der Stadt Nürtingen wird eine Grundbucheinsichts­
stelle eingerichtet. 

§3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 2024 in Kraft. 

STUTTGART, den 14. November 2023 GENTGES 


